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 ehemalige Berliner Tor in Posen. [] ==== [J

Die neue Ringstraße in Posen.
Von Architekt (B.D.A.) A. Grotte, König!. Oberlehrer in Posen.

(Schluß zU Nr. 29.)
(Mit Abbildungen auf Seite 289, 291, 293 und 295, sowie einer Bildbeilage.)

4. Die königliche Akademie. Aula der Akademie, ein Festsaal für musikalische und
Sie gliedert sich in z\vei Dauteile: in Pestsaal- und t1ör- literarische Veranstaltungen großen Stiles. aber auch ein

saalgebäude. Letzteres liegt in dem von der Hauptstraße ent- Bankettsaal für patriotische Feiern. Er mußte mit RÜcksicht
fcrnten Oebäudeteil, während ersteres eine städtebaulich be- auf letztere Bestimmung alle iene Wirtschaftsräume erhalten,
merkenswerte Lage gefunden hat: es bildet durch seine nahe die zur Bewirtung von 700 Menschen notwendig sind. dabei
Stellung an der Straße einen Überaus wirksamen AbschLuß jene Einrichtungen sich zunutze machen, die die Umwande
der aus dem Stadtinneren heraustretenden S1. Martinstraße Jung von einer zu der anderen Zweckbestimmung in kÜrzester
und auch des ganzen Schloß platzes. Das Bauwerk ordnet Zeit ermöglichen. Im Erdgeschoß sind die t:intritts- und
sich in kÜnstJerisch vollendeter \\leise der Architektur des Wande1hallen - letztere natürlich in unmittelbarer Verbin
gewaltigen Schloßbaukörpers unter. Seine formen entlehnt dung mit dem Lehrgebäude - untergebracht. Reichlich be
es jenen Zeiten der deutschen Renaissance, die ein Ausarten, messe ne Kleideranlagen haben in diesen Platz gefunden.
besonders der Schnörkel, noch nicht kannten. Die Ver- Zwei Festtreppen vermitteln den Zugang zu dem in tiöhc des
wendung echten Werkstoffes ist im Vergleich zu den Übrigen ersten Obergeschosses liegenden festsaal von 33,OOX17.50 111,
Bauten eine verhältnismäßig sparsamc; die großen flächen der für 1100 Personen berechnet ist und eine groBe Orgel
sind größtenteils mit hydraulischem Kalk geputzt. Die Ein- (Voelker in Bromberg) erhält. Die Ak\lstik df-s Saales ist
deckung erfolgte mit roten, holländischen Pfannen; jene der eine vortreffliche.
TÜrme mit Kupferblech. Das Gebäude, das von dem Reg. An Baukosten werden 1350000 dll. genannt; die bebaute
und Baurat für s t e n a u entworfen und dessen Bau örtlich fläche beträgt 2928 qm.
durch den Landbauinspektor Kr 0 p p geleitet wurde. zeichnet
sich durch eine bis ins kleinste gehende, ungemein sorgfältige
lind stilgerechte Durcharbeitung aus, die durch die glänzende
Bildhauerarbeit noch in ihrem künstlerischen Wert gehoben
wird.

Beachtenswert wird jedem Fachmanne die BaU\'orschrift
für den festsaalbau sein. Der große Saal ist gleichzeitig die

5. Das nene Stadttheater.
Da dieses aJs letztes Bauwerk der oben beschriebcnen

Neuanlage geplant wurde, waren fÜr dessen Lage und Ge
staltung naturgemäß die Stellungen und Massen der bestehen
den Bauten maßgebend. Und so ist es nicht vcrwunderlich
wenn hierÜber längere Zeit verschiedene Meinungen herrsch
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ten. Die- nilnm hrig-c Stellung dc-s ßanwcrkcs an einer flJl
S:tti ('nd('n Straße wmde urspriinglich verworfen. da Ilwn

ße-l'inrräc:hti 1!ng der \Virkllug seitcns der s.chrÜgen
bdiirdncrc. Es ist ein Verdienst des Leiters der

sWdt!schen Hochbnll\'cr\vaJtung, des Stadtbaurats Te \I b
nc r, dessen iJedcl1tcl1dc kÜnstlerische BefÜhigHlJg sich auch
bei diescm Bau gJänzcml bewährte. daß glcidl\vohl diese
StclJung gcwählt \vurde. Dur<.,;h eine \1l1gcwblmlich hohe
freitreppe, durch Vorlagern einer Plattform nach delI An
Jagen hiIJ wird Über die Schrägstelll1ng hinweggetäuscht.
Durch den malerisch wirkendcn Anbau des Gast\virtschafts
gebäudes nach der tiefsten SteHe hin wird außerdem das
schönheitlichc Gegengewicht fÜr die schräge StraBenfläche
geschaffe!!.

Das Ä1Ißcre zeigt die klassizistischcn Formen der von
dem Erbauer   Professor Li t t man 11 in MÜnster - mehr
fach angewendeten ncuzeitlichen Theaterarchitektur. Sand
skin (Hockcnau-Schlesien) wurde in größeren Flächen ei ent
lieh nm beim MitteJbau lind der Kaisertreppe verwendet: der
iibrige Bautei! ist geputzt und hat ebensolche Ornamente cr
halfen. Schmuck und mit absichtlicher Vermeidung jeglichen
Prunkes wie das Äußere ist aueh die Innenarchitektur. Die
hierdurch betonte Art des "b ii r ger 1 ich e n" Theaters
zeigt auch die sons't nicht immer glÜckliche Anordnung der
Logen. Abweichend VOI1 dem üblichen "r ot mit Gold" der
friihercn TheatcrausmaJung sehen wir hier ein sattes Gelb.
c n SChÖl) dazu abgestimmtes Blau als Grundtöne, beide mit
SIlber onw.mc.utiert. Die eigent1iche Vorhalle wird außer von
den Freitreppen atlch von einer seitlichen gedeckten 'Anfahrt
sowie von der Theaterg;astwirtschaft aus erreichbar; dadurch
kann Jetztere auch während der Pausen benutzt werden. Von
!2:l1ter Wirkung ist die Wandelhalle (das foyer), die gieichfalls
eme eIgenartige Ausmalung erhalten hat.

Das Thea'ter bietet Raum für 1002 Besucher. Die Bühne
ist 20 m breit und 15 m tief bei 21 m Höhe. Bemerkenswert
i t. da  infolge der freien Lage des Hauses alle Flurgänge, die
SJ h nngs um die Bühne erstrecken, unmittelbares, heHes
LIcht erhalten konnten, ein Vartell, der sich bisher nur bei
wenigen Theaterbauten wahrnehmen ließ.

Seitlich des Bühnenhauses ist diesem ein besonderer
M gazjnflügel angeg-lieder't.   Die Gesamtwirkung des Baues
:vlrd durch die  ::ngebenden Bäume lind Anpflanzungen _
Überrc te der fruheren alten und schönen WaIl-Anh,gen _
aufs wirkungsvollste unterstützt. Die Kosten betragen rd.
183 000 dlt.. was fÜr I cbm rd. 31.60 dt. beträRt.
. Die zwei großen, oben beschriebenen PlatzanJagen finden
Ihren \vestlichen Abschluß durch zwei weitere Neubauten'
das e." a n gel i s ehe Ver ein s hau s (Architek't J 0 h a n
TI e S Jl1 CharJottenburg) und durch das Geschäftshaus der
p.o s e TI e r La n des gen 0 s sen s c ha f t s ban k (R a i f f
e I sen), ejne  "\Verkc der Berliner Architekten Ha r t man 11
u. Sc h.l C TI Z 1 g, Besonders bemerkenswert ist die Stelhm'"
des, Ralffeisc.nhauses, welches gegen die Straßcnflueht noc
rc:ter ,:, :tntt a!  das b nachbarte AkacJcmiegebÜude und
....!cl<:h dIesem kultsscnartJg den Platz nach \Vestcn ZII ab
.s.c JJeßt - . ein Bild von ungemein anziehcnder, perspek
tlvJscher Wirkung.

E,s ist redlt erfreulich, daß die a1!ch aJ1 anderen Stellen
r ,Rmgstraße cin ette de BautJtiRkcIt sich nach einem groß
zugig  nge]?gtcJ? ErweIterun,Zspl<lile vollzieht. Der F :lCh1l1ann
k nn hlCr die leider ncd! immer zu wenig beachteten Grund
satze des neuzcitlichen StüdtebmlCs in die WirkJichkcit J TI
gesetzt  ehcn und wird ihnen seine Anerkcllnung nicht   r
sagen koqnen. t:ßf
Bestimmung des Eisendurchmessers mit

Rücksicht auf die Haftspannungen.
_ ,.I  allen gebogenen Eisenbetonteilen läßt sich der größt
zulasslge Elsendurchmesser d nach der einfachen Formel

d = .1. 6 J11:- a) fcV . 1.

bestimmen] in der die Buchstaben die gleiche Bedeutung
'wie in den Eisenbetonbestimmungen vom 27. Mai 1907
- E. B. B. 07 - haben, und in der die Zahl 16 ein Mittelwert
von Coeffizienten Eist}" die sich für "e =, 1 000 kg I q c m
nach der folgenden Zusammenstellung ändern:

Ho = 40 35 30 25 20 kgjqcmE=I  I  ]  I  I
Der Berechnung der Konstanten E ist eine zulässige

Haftspanntlng 1 1 =- 4 , 5 kgjqcm zugrunde gelegt; will
man hierfür einen anderen Wert Tl' zulassen, dann ist E
mit .:.i zu vervielfachen.r,

Die Ableitung der Formel I ergibt sich durch sehr
einfache Rechnung aus den formeln für <0 und Tl/ indem
der Umfang der mEiseneinlagen In d" durch deren Quer

sch,Ü[t f, = md'  , und der Wert h-a-'} mit Hilfe der
Spaltc 3 in Zusammenstellung VI der E. B. B. 07 durch
h-a ausgedrückt wurde. (Vergleiche die Ableitung der
formel 2!)

Die Betrachtung der Größen in formel 1 legte den
Schluß nahe: d muß sich allgemein noch einfacher als
Abhängige von '1, oe und der Stützweite 1 unter Zuhilfe
nahme einer von der Art der Belastung abhängigen Un
veränderlichen darstellen lassen, u. U. also fast ohne jede
Rec nung sofort r.ichtig wählen Jassen. Dic RechnungbestatJgle dIes. fur alle auf 2 Endstätzen freianf
jegenden Bauteile mit gleichmäßig verteilter Be
astung ergibt. sich nämlich die sehr einfache Bez:iehungd = - . I . . . 2.

(Je

Beweis: Ist !TI
Ta. b

' 1 ::.....: r:ncr;!

die Zahl der Eiseneinlagen,

worin ist Ta = V X'
blh-a- 3 )

dann wird

also

V1 1 ::": Da
(h-a- ) In d c'

x = s (h - a), 11 - a -   = (I - -'-) (h - a)
3

h - a = r VW, h - a - '} = r (I - I) V
wird '1 = ------  . Es ist

s V Mr(I- 3 ) j).md"
4 f, 4 t V -M b

In d" = cr =  --cr--, so daß wirdd V
----,-. NI

4rt (1- 3 )
" und, da t= ___ I

,. (I- ) n,d Ge V .
'I 4'--' M' \.;rQrallS SIch ergibt

d = 4M
V 3.

I1C

Der Bruch !M wird für
V

ll1il

I. gleichmäßig verteilteQI Q 4 !vi
lvI =-s- nnd V = 2' V-

Last Q
4QI.2-SQ

2. ci 11 e Einzcllast P in der Mitte

mit M-. p 1 und V  p 4 M 4 PI. 24 2' V = 4.1' 21.
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0, Z\\:ej symmetrisch im Abstande a von den
Auflagern liegende Einzellasten

P mit Al = P a und V = P,
4 M 4 Pa
--V = p- = 4a,

4. gleichmäßig verteilte Belastung Q auf einer
Hälfte des Trägers. 9 Q I 3

mIt M = 64 und V=4 Q,
iJil =     =   I.V 64.3Q 4

Z usa In m e 11 $ tell u n g.

-"----- f"IIllIIIll:""IIIIIIIIIIII{ I f .'
Art ! i 1  4  H   :1II1I :'lIlIlder     j& l jz,
Be

bstllng ,
--

<Tc
I

wobei die Stützweite beliebig, d. h. bei a = 1,50 m größer
als 2. 1,50 = 3,00 sein darf), d <' 27 mm und -:( 17 mm.

Man erkennt aus der aJlgemeinen formel auch noch,
daß eine Erhöhung der zulässigen Eisenbeanspruchung (je
zu dünnerem Eisen führen wÜrde. MarUn Preuß, I3reslau.

d< ,.l
",

2.2l -   . 4a
<Tc

...2   l
oe' 4

Beispiele: Man sieht zunächst, daß die Größe der
8eJastuI1o für die \Vahl des Durchmessers glelchguIhg 1St.
I:;"Ür [ =  1}5 kglQC11l, (Te -:-; 1000 kgJqClTI J l = ?JOO In dürfte
fÜr die verschiedenen Belastungsfälle der ReIhe nach ge
\'>:!:ihJt werden: d <- 22 mmJ -<' 45 IIItTI (für a = 1,50 m)

t.7::i::@
Erbbaurecht und Baugewerbe.

fÜr tins Bal1g-c\Vcrbc ist es durchaus nicht gleichgiltig, ob dorf, ElherfcJd, Essen, Frankfurt a.M., Gießen, Halle a. S"
der lk11lauftrag-g-cbcr sich in giinstigen Vermögensverhält- Karlstuhe. Leipzig, Mannheim, Rixdorf, Sto]p i. P., Straßburg
!1Issen befindet. oder unter Hintansetzung aller bill [gen Er- i. E., U!m, WÜrzbllrg und Zittau.

drauf loshaut und so dem ßauschwindel TÜre und Das Erbbaurecbt wird im ßÜrgerlichen Gesetzbuche in
101 Der Bauhandwerker kann nur in seltenen fällen folgenden 6  S behandc!t
dic Vcnn6ge113!age seines AI!ftra gebers überblicken und er-   1012. "Ein Grundstliek kann iH der V/eise belastet
leidet daher nicht selten Geldverluste, weshalb bekanntlich zur werden, daß demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung
Sicherstellung der Bauforderungen ein Sondergesetz in Kraft erfolgt, das veräußel'liche und vererbliche I echt zusteht,getreten ist. auf oder unter der Oberfläche des GrundstÜcks ein BaLI

Die gesellschaftliche Entwickelung der Menschheit steht werk zu haben.
in ununterbrochenem Flusse. Auch für das Baugewerbe sind   1013. Das Erbbaurecht kann auf die Benutzung eincs
durch das ErbbaurccJJt neue Zeiten angebrochen. Die Wurzeln für das Bauwerk nicht erforderlichen Teiles des Grund
dieses Rechtes lie en in jahrhundertcianger Vergangenheit, als stücks erstreckt werdcn, wcnn sie für die Benu"tzung des
das germanische Volk noch auf dem flachen Lande lebte und Bauwerkes Vorteil bietet.

}ce e  i\      sc  fD / f c n e   ;    /    e l !e?e    =   1014. Die BeschräIlkun  des Erbbaurechtes <lnf einen
zcnosscn wurden alle UÜter bnv. \Verte für den Un"terhalt des Teil eines Gebäudes, insbesondere ein Stockwerk, ist UJ1
Lebens erzeugt, lInd auch die Städte besaßen in der ersten zulässig.
Zeit einen ansgedehntcn gameinsamen Grundbesitz, der im   1015. Die zlIr Bestellung des Erbbaurechts crforder
Laufe der folgenden Jahrhunderte meist erheblich vermindert liehe Einigung eies Eigentümcrs und des Erwcrbers muß bei
lind an Ein7.c!eigcIItllmer Übergegangen ist. Von dem ursprÜng-- p;leichzeitiger Anwesenheit heider Teile vor dem Grundbuch
lichen Gemeinbesitze der Volksgenossen, der AHmende, hat amte erldän werden.
sich 11m noch ein k1einer Bruchteil in die Gegenwart hiniiber-   1016. Das Erbbaurecht erlischt !licht dadurch. daßgerettet. das ßauwerl'i: untergeht.

Infol:;.;e Entwickelung unseres gcsanrtcn Wirtschaftslebens   1017. fÜr das Erbbanrecht ge1ten die siell auf Oru!Jl!
und eies überganges des alten Landwirtschaftsstaates in den stücke beziehenden Vorschriften. Die ilir den Erwerb des
Industriestaat hat sich in den letzten Jahren eine erhebliche Eigentums und die AnsprÜche aus dem Eigentum geltenden
Versc]ljcbulIg der Bevölkerung vol17.o cn, wodurch nament- Vorschriften finden auj das Erbbaurecht el1tsprcchcnd  An
Jich in den Großstadten eine gewisse Wohnungsnot ein- wendul1!!;. /1
g:ctreteIl, wc!cJJCr jetzt mit alier Macht gesteuert werclen soll. Das Erbbaurecht ist also das vcriiußcrlichc LInd vercrh
In l',aIJlrcichen Städten haben sich Baugenossenschaften ge- liehe Recht auf oder unter der OberWiche eines fremden
bildet, wc!cJw mit Hilfe billiger Bal1dnrlehcn zahlreiche häuser Grl1ndstfick s ein Bauwerk zn besitzen und zu benutzen. Dü
auigefÜhrt IJnd so das Wohnungselend gemildert haben. Der flir muß der HalIScif{clltümcr eiue VergÜtung, delI Erbbauzfl1s,
Gcgeow<1rrsIl1ensch muß al1 seine \Vohnung in gesllndheit- an den GrundeigentÜmer zahlen. Das Erbbaurecht uutcrlici-{t
!leher f3cziehl1n  höhere AnsprÜche steHen, als in frÜheren der Onmdbuchordnung, berechtigt also Z1!ITI Verkaufe, zur
Zeiten, wo er den Tag hindurch auf dem freien Felde in reiner Vererbung und zur grundbuchmäßi en Belastung. Es besitzt
Luft und SOlJncnschein beschäftigt war. wiihrend er heute in danach eine doppelte Natur, woraus sich unter Umständenengen \Vcrkstätten tätig ist. Sc;hwierigkeiten ergeben könnten.

Jcne Zeiten, in denen jede familie ein Eigentum besaß, Wenn im Bürgerlichen Gesetzbuche ein so einschneiden
sind Wngst vorÜber; die unbemittelten Stände wohnen meist des und weittragendes Gesetz mit wenigen Paragraphen ab
in Mietskasernen - enge und nicht immer gesund. Dieser getan worden ist, so muß erwogen werden. daß beim Erlasse
Umstand ha"t nun dahin geführt, das Eigenheim wieder mehr des Gesetzbuches vom Erbbaurechte noch weniger die Rede
und mehr einzuführen, und d<izu saH jetzt das Erb bau - war. Niemand konnte damals unsere wirtschaftliche unel
re c h t, einc ßeschränkung des frühem Gemeinbesitzes am soziale Entwickelung voranssehen. Darum werdcn jetzt al1eh
Grundrechte, dienen. Es ist in seinen GrundzÜgcn bereits im von clcn ztlsWnc1igen ReichsbchördclL (Rcichsamt des Innern
biirgcrliehcl1 OcsetzbUl:hc vorgesehen und in mehrercn und I eichsjus.tizamt) die erforderlichen Schritte zlIm Ausbaue
SWdten zur praktischen Verwendung g-eko1TlIl1en, so in des Erbbaurechtes getan. Es wird sich iusbcsondcrc darum
Aachen, ßreslau, Char!ottcnbmg, Dortmund, Duisburg, Düssel- handeln, das Erbbaurecht für die Lösung der Wohnungs-, in
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ers!tr Link: tkr K le i n \\' l) h 11 11 n g s fra g- e 111 dcn Städten
zn n:f\\"<:rkn.

Dis zum ErJilssl' eines Gcsetl.C'S Über das erbbanrecht
mihscH umsichtige Erb b <l 11 Y C r t r if g' e die beiderseitigcn
l l'dH(, Hnd Pi!ichtcI1 regeln. wie es bi her der fall gC\\'CSCll.
olme d;lß sich dabd \\'csclJtliciJe Schwierigkeitcn ergebcll
häItc-Il. Greifen wir dncII bcsondcn:11 faH heraus. Nach dem
ErbbaLl\'crtrGgc der Stadt frduJ\fnrt ,1. M. wird das Bau

den 13au!lIstigclI (Ocscl!s.::haftcl1. Gcnosscnschaften,
Lehrern, Privatpcrsoncn) in der Regel auf 61 Jahre

;::cgeJl eincn UihrlicllC1I erbbal1zins V011 clwa 2j/  v. H. des
i:h dcl1\\'crtcS - mit der ßcrcchti l!ng iibcr cbcl1. darauf Bau
werke zu crrh::hten. Die BaupW]]c bedÜrfen def Gel1ühuHgUI1'£'
des ilbgisfrarcs, und nach Ablanf lIer F:rbbauzcit Hij]t LIas
ßaug-eUinde 111it den darauf errichtetcn Baulichh:eitcJl an die
St!lIt zllrlick. niese Erbbnu\'cL'träp;c "auf Zeit". sind offenbar
nac.h cl1 lischcm Muster aufgestellt. 111 cnglaJ1d d;lI1crt näm
lich lias Nnt7.1Iugsredlt 99 J,lhrc; nach Ablauf dcr frist hat die
Stadt wieder dns freie Verfii.gungsrccht Übcr Lal1d \111d Ball
werk. In wIdern licutschCJ1 Stiidtcn wird nach Ablaut des
crbbaurechtes Hir dm; Bauwerk a11 dic zcitig-en Besitzer eine
entsprechende r:nrschtidigun,C, .'(c7.8hlt.

Frankfurt a. At gewährt außerdem den Erbbal1bcrechtig
ten ß a u L1.;1 r I c 11 e n. um allch weniger ßemIttelten den Ba11
eines Eigenheimes zu ermö.\.(]JchcJJ. in der Rege[ bis Z1I 75 V. H.
der I:hHJSnnl111e; für stiidtischc ße<l!nte nnd Lehrer bis zu
90 \,. H., ebenso für st.:l<ltliche Beamte beim Bau von Ein
rmniHculÜiuscrJJ. fÜr die Be\villigung der lhrldJl'iL wurde die

Erb b a 11 cl a r Ich B s Je ass e ein.\.(erichtct, welche
eiue nnter städtischer Verwaltung stehende Einrichtuug

d n [);lrlehnsbediirfnisscl1 dcr Erbb;:luberechtigten dient. In
dcn Etat dieser Darlehnskas;;e werden seit 1901 fährlich je
500000 ,iL. zu dem gedachten Zwecke eingestellt. "Außenle;11
sind von andern städtischen I(asscll Bauelarlehen im Betrage
\'011 1 4, O 000 cil. zur Verfiigung gestellt worden.

Der .Erbballberechtigtc muß demnach 1/tO hzw. 1/\ eIer
Baukosten aus eigcnen Mitteln aufwenden. Zur Verä1!ßerung
des Erbbaurechtes bedarf es der Zustimn1Ung der Stadt, der
ein Vorka!1fsrecht zusteht. Über die KÜndigung des Erbbal!
verhaltnisses seitens der Stadt wnhrend der Vcrtragsdauer
sind in den Verträgen besonderc Bestimm!1ngen fest esc(l,t.
nnd die Stadt kann das Erbba!lverl1iiltnis fÜr erloschen er
klären. wenn der Erbbnubcreclttlgte scillen Ycrpflichtul1.L(cn
nicht nacl!ko1Jlmt.

\>./iihrend [n franl<fllrt a. M. die Ycrtragszeit 6] J"lhrc
daucrt, lauft sie il1 Halle a. S., Manllhcfm uud UII11 70 J <Ihre
und in sogar 100 Jahre. In frankfurt lInd Leipzig
werden v. tL des Bouemvertes a1s iiihrlichcr Erblnl1!zins
erhoben, in A;:lclIen und I\l1hrort aber 3 v. M.

Das Pr i va t kap i tal vcrhÜ!t sich dem Erbbaurechte
gegenÜber abwartend. z!1TI1al das Peichsvcrsicherun,t;s,,111t die
MÜndelsicherhcit eines Ihrlchns auf Erbbaurecht nur dann an
erkeHnt, wenn \'0111 Staate, der Gcmeinde oder ancIcrn öffent
lichen Verbänden BÜrgschaft Übernommen wird. Das Privat
kapital liebt <luch nicht die Tilg-tmg oder ratenwcise Abzal1
Inn.\.; des Darlehns, V/enn man erwägt, daß es den Hal1s
besitzern g'egeI1\värtig sdlr schwer fällt, auf die skhcrc zweite:
SteHe Hypothekcn zu erhalten, so wird man sielt nicht W!1Jl
dem dUrfcn, daß das K,lpiinJ dcm Erbbaurechte ge/.{eniiber.
wo noch .so vides unklar uml in der Entwicke!t1l1g- begriffcn
ioSt, vorsichti.\.( auftritt.

, Indessen darf die große wirtschaftliche BcdeuÜl11g des
.erbba[jrechtes nicht überseijen werden. Von der ErwäRm].\{
!!! gehcnd, daß BehÖrdcn heim Bellten von Häusern nicht
immer gute .ErfahrL1ngen nHlehe!1, sind das I eich und eier
prcuHischc St<wt dem erbbaurcchte näher getreten. Das
erstere hat mit ßauvcreincll Erbbauverträge Über 556400 qm
abgc c.hlossen in 13rul1sbÜtte!koog, DHI1Zig, Dresden, Holten<:lu
und JJl an ern Orten in der N ihc des Kaiscr- WiJhchn-Kanals.
Ocr preulhsche Staat hat ErbbäuvcrtrÜge mit dem Beamtel1
/oh1J!lngsvercillc in Bcrlin abgeschlossen. In Danzjg ist so
eUle nel1e Jl1ngstadt entstanden mit dem Namen NelLscltott
I""u.

Der Vorteil allS der Anwcl1(Juß}{ des Erbbaurechtes be
stcht fÜr die Gemeinden darin, daß sie (Jus ihrem OrundbesltzL',

dC'r bisher bra...:h lag. elllC !nufcndc Grundrentc ziehen können.
oimc ihrcn GnmdbcsHz antzugebcn.

\Venn man die Erbbnnverträge der einzeJnen Städte ver
gleicht. so wird man Abweichungcn finden, Hier sind
sie für dic Gemeinde Gnmdbesitzcrin, dort für den Eigen
tiimer des Bauwcrkes giinsti.\-(er. Der Nutzbarmachung des
Erbbanrechtes hat sicb die ßeschaffnug von ßaudarJehell
hindernd in deH \Veg gestellt. Darum fordern die Anhänger
dieses I cchtes die Griiudu1!R eil1er Erb b a {] ban k f ti r das
g' a n zeR eie h. dfe an jedermann Hypothekendarlehcn ab
geben soll.

"Es wIrd nun abzl!\va! tell sein. wie sich die Gesetzgebung
zlIm Erbb;wrcchtc stel1en wird. Es steht ersl auf der ersten
Stnfe seiner neuzeitlichen An\\'cndlli1.Q; und Entwickelung. Den
StädtcJ1 \Vil'd durch klllg-e ßenutz111Ig- eies Erbb..Jl1rcchtes die
Mäglklikeit an dic liand gegeben, auf Jie baukÜnstlerische
ücsÜlltl1n  des Onsbildcs einzuwirken und der so oft bekl<17
tCI! Bodenspekulation einc]] wirksml1el1 Damm entgegenzu
setzen. Bei g-enÜgcndcm Omndbcsitz der Gemeindcn wird
sich eine solche rnpide Prcissteigcnmg des Bodens, wie sie
nculich bC'ispicls\\Teise in Berlin in die frscheinung  etrctcl1
ist. vcnnefden l,tsselJ.

Das ßangcwerbe aber kal1n eier \Veiterentwicke!ung eies
Erbbaurechtes rllhi  cntgcg:enschen. da es d<lvon keinc Nach
teile, .wohl über Vorteile Zn erllOHc!l hat

H. Mall k 0 \\. ski III l1aazig..&'M
Verschiedenes.

Behördliches, Parlamentarisches usw.
RUl1derlaß des Miuisters der öffcntlichen ArbciteI1 uud eies

MinisLers des IilHcnL vom 21. April 1911 betreffend dic
Sc h I i e ß 11 11 g der Ix a 11 c It k I a p p e n f c n s te r in
The;:Ltem, Öffentlichen Vcrsammlll1]t!;sr iu1l1en lind ZlrklLs
alIlaRen.

Die nach l1t1sel-cm Erfasse ,'om 6. April 1909 
[11. ß. 7. 75 D/ß. M. d. o. A., 11. c. 1146. M. d. ["') - erlasscn"n
Polil.eiverordl1ull cn Über die bauliche Anla c US\\'. von
Theatern. Öffentlichcn VersaJ1I!l1!1111,\:,'SriiI11nCll t!t1d Zirkus
an!u"(en enthaltcn im   3,S, Ziffer 5 die Vorschrift, daß sämt
liche l al1c1tilb7.L!;.>; .;vornchtL!II ctl des ßiihncnraol11s glciclI
zeiti  durch einen Griff zu Öffncn sein mÜsscn. Über ihre
Schließull.l( sind bcsol1den: Vorschriften l1icht

NflCh ele!! bisl1Crigen l3eobacl1tl!l1 en diese Ab
Zll.!{SYOITichtllngcl1 vieJiach derart ei1J eric!Jtet, daR jedes ein
zelnc IXClnchklappelLfcHster nur von der oberen ßiilmcnga!erie
aus mIt eier Hand g-esc1110sscn werdcn km1l1. Abgesehen vot!
den daraus bei den polizeilichen Prfifl1ngcl1 erwachsenden
UubcC]uemlichkeitcn ist einc solc:he Anlage VOJl1 feuerpolizci
Iicl1en St,lndpll!lkte  tUs lLl1ZILläng'!ich. da die Schließung von
der obercl1 Oaleric mit groHem Zt:itvcrlL!st verbuuden und blJi
einem l)LihncJlbrandc infolge eier I-<.i.1Ucbelltwicldung unkr Um
ständen iiberl1aHf)t nicht mehr alLsfiihrbm ist.

Damit bei einem Brandc alle etwa vor7.citlg ).!.'cöffncfcn
Fenstcr zur Untcrdrlickullg- VOl1 Zugluft, die elen Braml nn
facJlcn konnte, sofort geschlossen \venlcn I(Önnel1, 11111ß dic
Mö.'"\licbkcit einer Schlic"ßtln  derscll:en anc]] von dcr BÜhnc
nus gefordert wcrclC:IJ. ein g-Icichzeitfges SchlicBcL1 siimtlichcr
Fcnster dl1rc]I einen (Jriff erscheint elabei nicht l!l1bedill t
nÖtig. Es mag y;enÜg-el1, wenn die r.::'ellster einer jedcn Biihncll
haLls\Vand Zl! einc!' Gr!!D])e vcrclmgt werden und sodann fiir
jede Gruppe eine gemeinsame, von der BÜhne aus zu be
tätigcnde SCilließI!I1!-(svorrichtuog angeordnet wird.

Verbands-, Vereins- usw.-Angelegenheiten.
Deutscher Arbcitgeberbulld Wr das Baugewerbe. (1:_ V.)

Der Bund der lLllP;;:\fisc!1c11 Baug:c\verbctreibcJ1c1cn teilt mit
claß die Ansspern"mg sÜ01tljchc!  Bauarbeiter, Ziwrncr!cnte:
Stc i Ulnct7.- ll1d Schlosserg-ehilfcn" aufgehoben ist. -- In
SZ011101\  .il1d die MaL1rer, il1 SiitW die [)er arbeiter 1ll c1C:i
SteinbrLidlcl1 il1 den Streik .i.!;ctretCtl. Einstellungen von Ar
beitnehmern ans die en Orte:n cHirfen in den BetrIeben der
ßLlndesmitglicc!cr !licht  h1itfinden.

") ZOJl!r<L!lJlatl der Ballvcr\\"lltl!Jl)!: ]911'), S. 22:1.
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als VoralJseninahme kiinftigen Gewinns und sind daher steuer
pflichtig. (Entschdg. des Sächs. Oberverwaltungsgerichts v.
21. Juli (910). Nachdruck verb.

Bücherschau.
Landwirtschaitliche Baukuude bearbeitet im Text von A. von

Pannewitz, Rcgierungsbaull1cister und Professor, Ober
lehrer an der Kgl. Ballgcwerkschulc Gör!itz   in den Ab
bildungen von O. Schmiedt, Architekt und Oberlehrer an der
Kgl. Baugcwerkschnle Cassel. Mit 57 Abbildungen. Leipzig.
Verlag von H. A. Ludwig Degel1er, Preis 1,50 J/t. (Degener's
Leitfädcl1 für Baugewerkschulen und verwandte Lehr
anstalten XXIII.)

Das im Stoff recht knapp gehaltene Büchlein ist - wie
die Verfasser versichern - aus der Praxis geschöpft und für
die Praxis geschriebcn. Es ist jedoch schwer, ein richtiges
Urteil über dasselbe zu gewinnen, denn der Text ist infol e
einer meist recht krausen Ausdrucksweise oft schwer ver
ständlich. - keine Empfehlung für einen Schulleitfadcl1 --.
Man möchte glauben, der Verfasser sei ein Ausländer, der die
deutsche Sprache noch nicht voll beherrscht. Hjer einige Stil
probcn: (Seite 30): "ferner sind vorteilhaft (bei Umfassungs
wändcn von Pferde ställen) 7-15 cm weite senkrechte Isolier
sc h i c 11 t e 11, welche außcn unten frische Luft zufnl1ren und
nach dem SÜIII Zll in den fenstern-Sohlbänken sich öffncn, so
bald die Köpfe der Tiere nicht vor diesen stehenj in letzterem
falle muß uann die Zuströrnungsöffmmg: in größerer .Höhe aus
mÜnden." - (Seite 44): "Stalltemperatur (der l(indviehställe)
betreffend sei noch hinzugefügt, daß diese bei allen Stel1ul1gen
etwas unter Unserer Zimmertcmperatur licgcn wird, indcm
diB Tiere alle das stärkere, schÜtzcnde Fell uns voraus haben,
wobei Muttcrschwcil1C, ferkel, KÜhe lind brÜtende Iiiihncr im
allgemeinen wärmer, Schafe am kältes'ten stehen können. Wie
bei den Menschen sind auch hier AbhärtlLn sapostel. welche
für Bewegung im l:reien und kühle Stä11e sind." - "eHe ganze
Stal1anla e bcwegt sich um vorteilhafteste, reichlichste DlIng
)!;ewinnung und dabei am häufigsten in Gestalt von Kul1haltung
bei gleichzeitiger Milch- und fleischgcwi11Imng." _
"Städtebauliche Vorträge,ff Band IV Heft 4. Ortsstatutarische

Banverbote in Preußcn, VOn Professor Dr. P. Alexandcf
Katz, Justizrat. Verlag: W. Erust u, Sohn, BerJin. Preis
2,40 dli.

Es ist interessant, den eigenartig;en und etwas schwieri
gen Stoff der Ortsstatnte in zusammenhängender und
l(ritischBr Beleuchtung kenncn zu lernen. Wir können die
Schrift allen empfehlen, die irgcl1d wie mit der Sache zu tun
haben. Inhaltlich behandelt das Werkchen den S 12 des
F1uchtlil1icngesetzes und in 8 Unterabteilungen das VerunstaJtungsgesetz. sz.

Baustoff und Baubedarf.
Pendeltüren. Besonders in öffentlichen Gebäuden ist die

Verwendung von Pendeltürcn kanm noch zu umgehen. ßei
stflrkem Vcrkchr macht sich jedoch die Bequemlichkeit dieser
TÜren oft auch als Übelstand bemerkbar, indem die bis zur
Ruhelage hin nnd her pel1delnden TÜren die Benutzung beein
trächtigen bz:w. unter Ul11sWnden auch - bei ungeschicktem

Darauizug-ehen - zu Ver
letzungen Anlaß geben
können. Die Fa. Oretsch
u. Co, in Feuerbach-Stutt
gart bringt unter dem
Namen 11 Stopp 11 einen
Beschlag in den Handel,
der seh ein bar geeignet) die
erwahnten Uebelstände
aufzuheben. Der Be

schlag eignet sich nicht 11llr für Pendeltüren, sondern auch für
andere TÜren, insbesondere für Ha1!stiiren. Er wirkt in der
Weise, daß das Pendeln der Tür aufgehoben, diese vielmehr
langsam gesch!osSCI1 und in der Mittcllage festgehalten wird.
Der Stopp-Beschlag- vereint PCl1deltlir- oder HanstÜrbÜndcr
einseht. hydraulischcn Tiirschließers LInd wird in den Fuß
boden ei11gelassell. Dic beigefügte Abbildung zeigt den
Apparat an und für sichj der untere Tcil wird in den fußboden
eingelassen, am oberen die TÜr befestigt.

Das Karten der Arbeitgeberverbände in den Baugewerbe
Groß BerHlls u11IbRt jetzt 20 Arbcitg:eber-Verbände des
\n.'lterC'n ßiHJ l'\\"erhes. Dcr Ocschäftsbcricht Übcr das Jahr
ll)ln IiHh eine gute cl1twickdung des Kartells erkcnnen. VOll
groBen allgemcinen Strdks oder Aussperrungcn ist das Bau
gewerbe im yergangencn J ahn: \'crsdlOnt gebliebcn. Die
lIW!StCll der dem KarteI! angesch!osSCllCll Verbände schließen
Tarifn:nräg-c mit den ArbeiterorganisatioJlcH ab. mit denen im
aHget11cincn gnte ErbhnmgcII gemacht wurden. Dadurch sJnd
die das Oc\\'erbc frÜher sehr schiidig.-cndell tinzelspcrrcn bc
scitiRt worden, und die Arbeit hat durchweg- eine ruhigere und
georclnetGre Stetigkeit erlangt. An den Tarifvcrhanclluugcn
\\'ar das Kartell in vielen fällen aktiv beteiligt. Die Oeschiifts
lap:e hat stch im vergaugenen Ja11re, wcnn auch nur unerheb
11th ,(ehessert. AHcrdings ist es charakteristisch, daß sich die
Besserun,Q: iJl fast allen Teilen des Baugewerbes uiml11er nur
[\U1 del1 UmÜlI1g der Bautätigkeit bezieht und daß der Nutzen
der Ocsc!!äftstüti kcit mit dem steigenden Umsatz nicht
Schritt gehalten hat. Im allgemcinen HiRt die wirtschaftliche

des Gcsilllltbal1gewerbes noch vieles zu wünschen Übrig
die Aussichten fUr die Zukunft werdcn ebenfalls keines

\VCP;S als besonders gute bezeichnet.

Wettbewerbsel"gebnis.
Miinchcll. Zur ErJangung von Skizzen fÜr den Nenhau

ihres Ueschäitsgebäl1des schreibt die MÜnchcner Riicl(ver
:,Icherunp;s-(jesellschaft einen \Vettbewerb mit frist bis zum
15. Angust d. J. ans. Es sind ausgesetzt: Ein 1. Preis von
10000 elf., eiu 2. Preis von 6000 dlt. und ein 3. Preis von
-1000 elf. Außerdem bleibt eier Ankauf fÜnf \\'eiterer Entwürfe
ftir Je 1000 elf. yorbehalten. Das Preisricllteramt haben über
nommen; \Vill1elm v. finck, Reichsrat der Kronc Bayern in
MÜnchen. Prof. Dr. German Bc.stcJmcyer in Dresdcn, Prof.
Or. Thcodor fischer in München, Stadtballrat Iians Grässel
in MÜnchen lInd Direktor Karl Thierne in München. Die Wett
bewerbs-Unterlagen können von der Münchener Rückver
sic!Jcnmgsgese11schaft in MÜnchen, MaffeistraRe 1 kostenfrei
beL;ogen werden.

Rechtswesen.
rd. Der Mai1rermeister als Grundstückshändler. Ein

Maurenueistcr, welcher rlUf eige11e Rechnung baute, verlGwfte
die fertiggestel1ten I-Wuser. Der Gewinn, den cr hierbei er
zielte, bL!dete sein Ei11koUlmCll, von dem cr seinen LebclJs
uJ1terhalt bestritt. In einem Jahre hatte er zwei Häuser fertig
!(cstellt, die er fijr 48400 vfl. - und iiir 44500 di. - ver
kaufte. Nach seinen der Steuerbehörde vor,'2;elegten Aufzeich
!lungcn kostete ihn die Herstellung der Häuser 45570 dL. _
bzw. 43 784 ,.JL. - so daß er ntlch seiJJcr Meinung daran 2830
bzw. 715 cJ{. - verdiente. In den Baukosten waren u. a.
Posten in Höhe von 1070 dir. - und 1160 dlt. - enthalten, die
er als Vergütung für seiHe Tätigkeit bei den Bauten den Bau
geldern entnom!JJen hatte. Diese Berechnungsweise recht
fertigte er damit. daß er erklärte, er sei von früh bis spät auf
dem Bau mitWtig gewescn; wäre dies nicllt geschehen, so
hÜtte er ebeJ1 Hoch eine Kraft engagieren und dieser den Lohn
zahlen mÜssen, den c;- fÜr seine eigene Tätigkeit den Bau
üJdcrJJ CI]tJlümI11Cn h,\be.

OrtS Säch ische Oberverwnltungsgericht hat indessen da.
bin crkallnt, daß der als OrundsWckshändlcr tlll' StelLc:r
Herangezogcne I1icl1t berechtigt sei. die fraglichen Löhne VOll
der I(ohcinnal1mc in Abzug zu bringen, sondern, daß er ver
pfl1chtet sei, diese Beträge den buchmäßigen ÜberschÜssen
hil11-UZured1l1cn, da sie als Gewinn anzusehen seien. Nur dic
knigcn LÖhne besitzen die Eigenschaft abzugsfähiger Be
tricbsspc<;cn - so heißt es in den GrÜndcn - welche der
Kiäger in AusÜbung seines Orundstückshandcls ;n dritte Per.
sonell zn zahlen hat. Die fragJichen Summen, die eier Steuer
pf1ichtige als Entschädigung für eigene Dienste in seincm Ge
werbebetriebe als OrJ1ndstÜckshändler der Geschäftskasse
entnommen hatte, künnen von den Einnahmen aus dem Grum1
SWd(sJwlldel üben sowenig in Abzug gebracht werden, wie
\'on den GcsciÜiftseinnahmclJ eines Kaufmanncs die Ver
giibmg, die dieser etwa für seine persönliche Tätigkeit im
GeschäHe tier Ka.sse entnimmt und unter "Iiandlungsunkosten"
vcrbucht. .Entnahmen solcher Art kennzeichnen sich vielmehr


